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Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt 
Greven für das Haushaltsjahr 2022 

 

I. Haushaltssatzung der Stadt Greven für das Haushaltsjahr 2022 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-

zes vom 29. September 2020 (GV NRW S. 916), hat der Rat der Stadt Greven mit Beschluss vom 

15.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

  

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde vo-

raussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen 

und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit 

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 107.483.673 EUR 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 107.162.291 EUR 

  

im Finanzplan mit 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 97.600.565 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 98.374.112 EUR 

  

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 21.970.750 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 36.799.210 EUR 

  

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 20.218.007 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 4.616.000 EUR 

 

festgesetzt. 

  

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 

14.828.460 EUR festgesetzt. 
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§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in 

künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 10.520.000 EUR festgesetzt. 

 

§ 4 Inanspruchnahme des Eigenkapitals  

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen. 

  

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird 

auf 35.000.000 EUR festgesetzt. 

  

§ 6 Steuersätze 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
 a) für land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe (Grundsteuer A) auf 

  
590 v.H. 

 b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 580 v.H. 
 2. Gewerbesteuer auf 455 v.H. 

  

§ 7 Haushaltssicherungskonzept 

entfällt 

  

§ 8 Stellenplan 

I. Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke „künftig wegfallend“ (kw) oder „künftig um-

wandelbar“ (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen: 

a. Kw-Vermerk  

i. Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, 

entfällt die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt. 

ii. Ist der Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Auf-

gabe oder mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.  

b. Ku-Vermerk  

i. Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellen-

wertes versehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens 

der Stelle auf diesen Stellenwert. 
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ii. Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künfti-

gen Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzuset-

zen. 

  

II. Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können insbesondere bei der Wiederbesetzung von Stellen 

unterjährig vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stel-

len von Tarifbeschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Er-

mächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entspre-

chend anzupassen. 

  

§ 9 Flexible Haushaltsführung 

I. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbun-

den. In den Budgets sind die Summen der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die 

Haushaltsführung verbindlich. Ausgenommen sind Personal- und Versorgungsaufwendungen so-

wie Abschreibungen. Mehrerträge berechtigen innerhalb der Budgets zu entsprechenden Mehr-

aufwendungen. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für Ein- und Auszahlungen für Investitionen. 

  

II. Auf der untersten Ebene erfolgt eine Budgetierung in Fachbudgets (Produkte). Diese werden zu 

Bereichsbudgets (Produktbereiche) zusammengefasst. Innerhalb der Produktbereiche besteht 

eine gegenseitige Deckungsfähigkeit. 

  

III. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Ver-

waltungstätigkeit führen. 

  

IV. Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie alle Abschreibungen sind unabhängig von 

Produktbereichsbudgets gegenseitig deckungsfähig. 



 

4   Amtsblatt Stadt Greven 1/2022 

 
 

 

II Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Die Haushaltssatzung – einschließlich Haushaltsplan mit seinen Anlagen – wurde dem Landrat des Krei-

ses Steinfurt als untere staatliche Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 16.12.2021 gem. § 80 Abs. 5 GO 

NRW angezeigt. 

Der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 

mit seinen Anlagen zur Kenntnis genommen. Gegen die darin getroffenen Festsetzungen werden mit 

Schreiben vom 21.12.2021 keine kommunalaufsichtlichen Bedenken erhoben. 

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2022 

zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Greven, Rathausstr. 6, Zimmer 123, verfügbar gehalten. 

Darüber hinaus ist die Haushaltssatzung mit Anlagen im Internet (www.greven.net) veröffentlicht. 

 

III Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NRW 

beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht gel-

tend gemacht werden kann, es sei denn 

 eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt, 

 diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Greven vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

  

Greven, den 05.01.2022 

Stadt Greven 

Der Bürgermeister 

  

gez. 

Dietrich Aden 
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Satzung 

über die Zahlung von Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich tätige Angehörige  

der Feuerwehr Greven sowie die Festsetzung des Verdienstausfalls der 

beruflich selbständigen ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr Greven, 

der beruflich selbständigen Helfer der privaten Hilfsorganisationen in der Stadt Greven 

sowie über die Gewährung einer Zulage für private Arbeitgeber 

 

Der Rat der Stadt Greven hat aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben f der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen sowie der §§ 21 Abs. 1, 3, und 4 und 22 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über 

den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (BHKG 

NRW) in seiner Sitzung am 15.12.2021 folgende Satzung beschlossen:  

 

 

§ 1 

Umfang des Verdienstausfalls 

  

(1) Die beruflich selbständigen ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr Greven und die beruflichen 

selbständigen Helfer der privaten Hilfsorganisationen in der Stadt Greven haben gem. § 21 Abs. 3 und 

4 BHKG Anspruch auf Ersatz ihres Verdienstausfalls, der ihnen durch die Teilnahme an Einsätzen, Übungen 

und Aus- und Fortbildungen und die Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen auf Anforderung der Stadt 

entsteht, soweit der Einsatz während der regelmäßigen Arbeitszeit erfolgt.  

 

(2) Die regelmäßige Arbeitszeit ist individuell zu ermitteln. Entgangener Verdienst aus Nebentätigkeiten 

und Verdienst, der außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit hätte erzielt werden können, bleibt außer Be-

tracht.  

 

§ 2 

Höhe der Entschädigung 

 

(1) Für die Festsetzung des Verdienstausfalls gelten die Regelungen über Verdienstausfall für die Mitglieder 

des Rates gemäß § 11 Abs. 4 der Hauptsatzung in der jeweils geltenden Fassung sinngemäß. 

 

(2) Die Zeit, für die ein nachgewiesener Verdienstausfall ersetzt wird, wird auf 10 Stunden täglich begrenzt. 

 

 

§ 3 

Antragsverfahren 

 

Der Antrag auf die Erstattung des Verdienstausfalls ist schriftlich zu stellen. Die Anträge sind bei der Stadt 

Greven einzureichen. 

 

 

§ 4 

Gewährung einer Zulage für private Arbeitgeber 

 

Privaten Arbeitgebern wird gemäß § 21 Abs. 1 Satz 3 BHKG zu den beantragten Lohnfortzahlungen eine 

Zulage gewährt. Die Höhe der Zulage beträgt 20 % der anerkannten Kosten der Lohnfortzahlung. 
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§ 5 

Auslagenersatz 

(1) Die ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr haben auf schriftlichen Antrag Anspruch auf Er-

satz ihrer notwendigen Auslagen durch den anfordernden Aufgabenträger gemäß § 22 Abs. 1 S. 

1 BHKG 

 

(2) Nachgewiesene Kinderbetreuungskosten werden nach den gesetzlichen Bestimmungen des § 22 

Abs. 1, S. 2 BHKG auf schriftlichen Antrag ersetzt. 

 

§ 6 

Grundsätze der Aufwandsentschädigung 

 

(1) Ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, die regelmäßig über das übliche Maß hin-

aus Feuerwehrdienst leisten, können anstelle des Auslagenersatzes nach § 5 dieser Satzung eine 

pauschale Aufwandsentschädigung gemäß § 22 Abs. 2 BHKG erhalten. Dies begründet sich durch 

die übernommene zusätzliche Verantwortung mit zusätzlichen Aufgaben und die daraus entste-

henden vielen einzelnen Aufwendungen. 

 

(2) Die Höhe der Aufwandsentschädigung wird bei den Führungskräften nach § 11 Abs. 6 BHKG in 

Anlehnung an die Bestimmungen der Entschädigungsverordnung der Mitglieder kommunaler Ver-

tretungen und Ausschüssen vom 5. Mai 2014 (GV NRW 2014, S. 276) in ihrer jeweils geltenden 

Fassung bemessen.  

 

(3) Der anspruchsberechtigte Personenkreis der ehrenamtlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 

und die Höhe der Aufwandsentschädigungen nach § 6 Abs. 1 und 2 wird wie folgt festgelegt: 

 

a) Führungskräfte und Funktionsträger: 

 

Funktionsträger Bezugsgröße nach Ent-
schVO  

Prozentualer Anteil der 
Bezugsgröße 

Monatlicher 
Betrag in Euro1 

Leiter/in der Feuerwehr Ratsmitglied § 1 Abs. 2 
Nr. 1a lit bb) 

200% 626,00 

Stv. Leiter/in der Feuerwehr Ratsmitglied § 1 Abs. 2 
Nr. 1a lit bb) 

100% 313,00 

Löschzugführer/in2 Ratsmitglied § 1 Abs. 2 
Nr. 1a lit bb) 

50% 156,50 

Stv. Löschzugführer/in Ratsmitglied § 1 Abs. 2 
Nr. 1a lit bb) 

50% 156,50 

Leiter/in der JugendFW  Ratsmitglied § 1 Abs. 2 
Nr. 1a lit bb) 

20% 62,60 

                                                   
1 Gem. der derzeit geltenden 4. Verordnung zur Änderung der Entschädigungsverordnung vom 16. Oktober 2020 

(GV. NRW. S. 1006) i.V.m. der Entschädigungsverordnung vom 5. Mai 2014 (GV. NRW. S. 276), die zuletzt durch Verordnung 
vom 20. Juni 2017 (GV. NRW. S. 649, ber. S. 678) geändert worden ist 

2 Zugführer zur besonderen Verwendung (ZBV) erhalten aufgrund der noch fehlenden Qualifikation keine monatliche Entschädi-
gung 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14375&vd_back=N276&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10839&val=10839&seite=649&sg=0&menu=1
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Stv. Leiter/in der JugendFW Ratsmitglied § 1 Abs. 2 
Nr. 1a lit bb) 

20% 62,60 

Leiter/in der KinderFW Ratsmitglied § 1 Abs. 2 
Nr. 1a lit bb) 

20% 62,60 

Stv. Leiter/in der KinderFW Ratsmitglied § 1 Abs. 2 
Nr. 1a lit bb) 

20% 62,60 

 

 

b) Einsatzführungsdienst 

 

Zur Sicherstellung einer adäquaten Einsatzleitung wird ein Einsatzführungsdienst eingesetzt, 

der über das gewöhnliche Maß hinaus rund um die Uhr für den Einsatzdienst zur Verfügung 

steht. Den bestellten Einsatzleitern (Mindestqualifikation „Zugführer Basis“) wird eine Einsatz-

entschädigung von 2,78 Euro pro Bereitschaftsstunde3 gezahlt. Die Durchführung des Einsatz-

führungsdienstes wird auf der Grundlage schriftlicher Nachweise (Dienstpläne) sichergestellt. 

 

(4) Die in Abs. 3a genannten Funktionsträger werden zum 1. des jeweiligen Monats ernannt. 

 

(5) Werden durch eine Person mehrere anspruchsberechtigte Funktionen gemäß Abs. 3a zeitgleich 

wahrgenommen, so wird die Aufwandsentschädigung nur für eine Funktion gewährt. Werden für 

die ausgeübten Funktionen Entschädigungen in unterschiedlicher Höhe gewährt, wird der höchste 

Entschädigungsbetrag gezahlt. 

 

(6) Mit Gewährung und Zahlung der Aufwandsentschädigung sind alle den jeweiligen Funktionsträ-

gern entstandenen Aufwände abgegolten. 

 

(7) Die Zahlung der Aufwandsentschädigung entfällt, wenn der Empfänger länger als drei Monate 

ohne Unterbrechung seine ehrenamtliche Funktion nicht wahrnimmt, für die über drei Monate 

hinausgehende Zeit. Die Zahlung entfällt unmittelbar mit Monatsablauf bei Ausschluss und Aus-

tritt der Feuerwehr oder bei Funktionsenthebung. Der/die Leiter/in der Feuerwehr kann bei nicht 

pflichtgemäßer Aufgabenwahrnehmung die Aufwandsentschädigung bis auf null kürzen. 

 

(8) Entsprechend den Regelungen der „Verordnung über Mitteilungen an Finanzbehörden durch an-

dere Behörden (Mitteilungsverordnung MV) wird die Stadt Greven im Rahmen ihrer Verpflichtung 

die zuständigen Finanzbehörden über die im jeweiligen Jahr geleisteten Aufwandsentschädigun-

gen informieren. 

 

 

§ 7 

Steuer- und Sozialversicherung 

 

Die Empfänger der Entschädigungszahlungen haben die konkrete steuerliche und sozialversicherungs-

rechtliche Behandlung der empfangenen Gelder selbst sicherzustellen. Die Stadt ist von jeder Haftung 

freigestellt. 

                                                   
3 Als Berechnungsgrundlage dient § 4 MVergV in der jeweils gültigen Fassung (Besoldungsgruppe A9-A12). Die Aufgaben im 

Einsatzführungsdienst sind in etwa mit den Aufgaben der hauptamtlichen Kräfte des gehobenen Dienstes vergleichbar. Daher 
findet eine Orientierung (1/8 Regelung) an der Vergütung an der Besoldung der Beamten im gehobenen feuerwehrtechnischen 
Dienst statt. 
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§ 8 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Festset-

zung des Verdienstausfalls der beruflich selbständigen ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr Gre-

ven, der beruflich selbständigen Helfer der privaten Hilfsorganisationen in der Stadt Greven sowie über 

die Gewährung einer Zulage für private Arbeitgeber vom 03.11.2016 außer Kraft.  
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(9) Bekanntmachungsanordnung 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Auf die Rechtsfolgen des § 7 Abs. 6 Satz 1 GO wird hingewiesen. 

 

§ 7 Abs. 6 Satz 1 GO NW lautet wie folgt: 

 

"Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige 

ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungsplänen nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung 

nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt." 

 

 

48268 Greven, den 16.12.2021 

 

gez. 

Dietrich Aden 

Bürgermeister 
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